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Die Partei des Mtltclstandes

Sektion Köniz

Dringliche Motion: Realisierung eines Kunstrasens auf dem Fussballplatz
Wabern

Der Gemeinderat wird beauftragt:
l. Auf dem Fussballplatz in Wabern so rasch wie möglich einen Kunstrasen zu realisieren.
2. Wenn immer möglich, den Kunstrasen direkt in das laufende Gesamtprojekt «Wabern,

Lerbermatt, Erweiterung Fussballfeld und Infrastruktur» zu integrieren.

Begründung:
Der FC Wabern wartet seit vielen Jahren, ja beinahe seit Jahrzehnten, auf die dringend nötige
Erweiterung seiner Platzkapazitäten. Trotzdem wurde beim Kreditgeschäft Wabern; Lerbermatt;
Erweiterung Fussballfeld und Infrastruktur, auf den Kunstrasen verzichtet. Das ist für die SVP-
Fraktion unverständlich. Ein Kunstrasen bietet die Möglichkeit, die Platznutzung massiv zu
erhöhen, wetterunabhängig zu trainieren und die vorhandenen Ressourcen effizienter

einzusetzen. Dies ist nicht nur für den Spielbetrieb zentral, sondern insbesondere auch für den
Trainingsbetrieb.

Mit der vom Grossen Rat am 15. Januar 2025 angenommenen Motion Nr. 225-2024, Zbinden

(«Mehr Kunstrasen in den Sportstätten des Kantons Bern») wurde zudem der Kanton
verpflichtet:

- Kunstrasen in geeigneten Fällen zu bevorzugen,

- Gemeinden bei der Realisierung von Kunstrasenprojekten zu unterstützen und

- Optionen für möglichst umweltverträgliche Kunstrasenvarianten zu prüfen.

Gerade im Lichte dieses Entscheids ist es folgerichtig, dass auch die Gemeinde Köniz den Weg
für einen Kunstrasen in Wabern konsequent geht.Im aktuellen Kredit «Wabern, Lerbermatt,
Erweiterung Fussballfeld und Infrastruktur» wurde der Kunstrasen trozdem nicht berücksichtigt.
Eine ursprünglich angedachte Planungserklärung hätte folgendermassen gelautet:

«Der Gemeinderat wird beauftragt, alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
auszuschöpfen, um den im Projekt <Wabern, Lerbermatt, Erweiterung Fussballfeld und
Infrastruktur) nicht berücksichtigten Kunstrasen so rasch wie möglich zu realisieren. Dabei ist
insbesondere die vom Grossen Rat überwiesene Motion Nr. 225-2024, Zbinden zu

berücksichtigen, welche den Kanton verpflichtet, Kunstrasen in geeigneten Fällen zu

ermöglichen und Gemeinden bei der Realisierung zu unterstützen.»
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Da eine solche Planungserklärung aus rechtlichen Gründen nicht möglich war, soll mit dieser
Motion der Auftrag an den Gemeinderat verbindlich nachgeholt werden.

Begründung Dringlichkeit:
Die Integration der Realisierung eines Kunstrasens ins Projekt «Wabern, Lerbermatt,
Erweiterung Fussballfeld und Infrastruktur» ist zentral um Synergien zu nutzen und damit

Kosten zu sparen. Das der auch vom FC Wabern gewünschte Kunstrasen nicht Teil des Projekts
ist, wurde erst mit dem Versand derTraktandendliste zur Parlamentssitzung abschliessend
bekannt.

Mittelhäusern, 22.08.2025
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